
 

 

Unsere Hausordnung an der Berufsbildenden Schule Bingen 
 
1 Nutzung der Einrichtung 
 
Wir … 

 gehen respektvoll miteinander um und achten auf einen angemessenen Sprachgebrauch mitei-
nander. 
 

 behandeln die schulischen Einrichtungen pfleglich und melden festgestellte Schäden unverzüg-
lich einer Lehrkraft oder dem Sekretariat. Das Beschädigen von Schuleigentum kann zu Scha-
densersatzforderungen führen. 
 

 hinterlassen die sanitären Einrichtungen in einem sauberen Zustand, bei dem sich alle wohlfüh-
len können. 
 

 entsorgen unseren Müll in die dafür vorgesehenen Behältnisse und verlassen die Räume sowie 
Lernlandschaften nach dem Unterricht in ordnungsgemäßem Zustand. 
 

 rauchen/vapen nicht und konsumieren keine Rauschmittel auf dem Schulgelände. Außerhalb 
des Schulgeländes nehmen wir Rücksicht auf Anwohner und Umwelt. 
 

 achten auf unsere persönlichen Wertgegenstände; die Schule übernimmt hierfür keine Haftung. 
Fundsachen werden im Sekretariat abgegeben und aufbewahrt. 
 

 achten auf ein angemessenes Erscheinungsbild sowie auf Kleidung ohne diskriminierende, obs-
zöne oder gewaltverherrlichende Logos oder Schriftzüge. 
 

 halten uns über die verschiedenen schulischen Kommunikationswege und Lernplattformen auf 
dem Laufenden. 
 

 beachten die schuleigenen Parkmöglichkeiten und -regelungen sowie die Straßenverkehrsord-
nung. 
 

 informieren das Sekretariat und die Klassenleitung unverzüglich über Änderungen unserer per-
sönlichen und ausbildungsrelevanten Daten. 
 

 melden unsere Gäste im Sekretariat an und holen eine Erlaubnis für deren Aufenthalt in der 
Schule ein. 
 

 bringen keine schulfremden Inhalte in Form von Plakaten, Aushängen oder Flyern ohne die vor-
herige Erlaubnis mit. 
 

 halten uns an die Regelungen zu den Fehlzeiten. (Anlage A) 
 

 akzeptieren die möglichen Konsequenzen, die aus unentschuldigten Fehlzeiten entstehen kön-
nen. 

  



 

 

2 Verhalten 
 
2.1 Während des Unterrichts 
 
Wir … 

 erscheinen pünktlich zum Unterricht, gestalten diesen aktiv mit und tragen gemeinsam zu einem 
positiven und förderlichen Klima bei. 
 

 haben unsere Schulmaterialien immer dabei und halten sie einsatzbereit. 
 

 stellen alle digitalen Endgeräte auf stumm und schalten auch die Vibration aus. Vorhandene 
Handygaragen nutzen wir konsequent. 
 

 fertigen keine Fotos, Videos oder Mitschnitte an, die nicht durch die Lehrkraft explizit genehmigt 
wurden. Bei Zuwiderhandlungen können diese an die Polizei übergeben und strafrechtlich ver-
folgt werden. 
 

 halten die von der Lehrkraft festgelegte Sitzordnung ein. 
 

 erledigen in selbstgesteuerten Lernphasen zuverlässig unsere Arbeitsaufträge auf den zugeteil-
ten Ebenen.  
 

 nutzen bei Leistungsüberprüfungen keine unerlaubten Hilfsmittel wie z. B. Spickzettel, Handys, 
Smartwatches oder KI-Brillen.  

 
 
2.2 Während der Pausen/Freistunden 
 
Wir … 

 verlassen die Klassenräume. 
 

 tätigen unsere Toilettengänge in den Pausen. 
 

 nehmen unsere Mahlzeiten während der Pausen und Freistunden ein. 
 
 
2.3 Nach dem Unterricht 
 
Wir …  

 hängen unsere Stühle an den vorgesehenen Vorrichtungen an die Tische bzw. stellen die Stühle 
auf die Tische. 
 

 schließen alle Fenster im Klassenraum und schalten das Licht aus. 
 
 
  



 

 

3 Gefahren und Unfälle 
 
Wir … 

 bringen keine Gegenstände mit, die für andere Personen eine Gefahr darstellen können. Darun-
ter fallen zum Beispiel Messer, Schlagstöcke, Tränengas und weitere waffenähnliche Dinge. 
 

 beachten im Alarmfall die Anweisungen der Lehrkräfte und halten uns an die Fluchtwege. Wir 
kommen an den dafür vorgesehenen Sammelpunkten zusammen, verhalten uns ruhig und hal-
ten Rettungswege frei. 
 

 melden Unfälle und Gefahren umgehend bei Lehrkräften, dem Sekretariat oder dem Hausmeis-
ter. 
- Sekretariat: 06721 18573-0; mail@bbs-bingen.de 
- Hausmeister: 0162 2492860 oder 0162 2492861; hausmeister@bbs-bingen.de 
 

 sind während des Schulbesuchs und auf dem Schulweg gesetzlich unfallversichert. Dieser 
Schutz entfällt, wenn wir während des Unterrichts oder der Pausen das Schulgelände verlassen. 
 

 melden ansteckende Krankheiten laut Infektionsschutzgesetz (Anlage A) und bleiben zuhause. 
 

 suchen Hilfe bei herausfordernden Situationen. Dazu können wir das Angebot der Schulsozialar-
beit, des Schulpastorals und der Verbindungslehrkräfte in Anspruch nehmen. 

 
 
 
Wir akzeptieren, dass das Nichtbeachten dieser Grundsätze mit Ordnungsmaßnahmen bis hin 
zum Schulausschluss auf Dauer geahndet werden kann. 

 
 
  

Auf eine gute und erfolgreiche gemeinsame Zeit an der BBS Bingen! 
 

 
 

Weitere Regelungen entnehmen wir den folgenden Anlagen 
Hier folgt der ent-
sprechende QR-

Code 
 
 

Anlage A 
(Fehlzeiten) 

Hier folgt der ent-
sprechende QR-

Code 
 

 
Anlage B 

(Datenerhebung) 

Hier folgt der ent-
sprechende QR-

Code 
 

 
Anlage C 

(IT-Nutzung) 

Hier folgt der ent-
sprechende QR-

Code 
 

 
Anlage D 

(Schulsport) 

Hier folgt der ent-
sprechende QR-

Code 
 

 
Anlage E  

(Infektionsschutz) 
 

 
 
 
 
Laut §67 (BBiSchulO RP) liegen Einvernehmen und Benehmen der jeweils zuständigen Gremien vom XX.XX.XXXX vor. 


